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Nr. 65 Gemeinsame Sitzung des Kreisausschusses und Bauaus-
schusses am Montag, den 11.07.2022 um 14:00 Uhr im 
großen Sitzungssaal, Waldluststr. 1, 91207 Lauf a.d. Pegn. 

Bitte beachten Sie, dass die öffentliche Sitzung erst im Anschluss an 
eine vorhergehende nichtöffentliche Sitzung beginnt (ca. 14:15 Uhr). 

TAGESORDNUNG: 

Öffentliche Sitzung – Bauausschuss:  

1   Sanierung und Erweiterung des Wertstoffhofes in Altdorf; Vorstel-
lung der Planungsvarianten  

Gemeinsame öffentliche Sitzung – Kreis-/Bauausschuss:  

1   Denkmalschutz - Photovoltaikanlagen auf Baudenkmälern  

2   In den Resten für das Haushaltsjahr 2022 enthaltene bauliche In-
vestitionsmaßnahmen und deren Realisierbarkeit  

Öffentliche Sitzung Kreisausschuss:  

1   Änderung der Geschäftsordnung des Landkreises Nürnberger Lan-
des vom 04.05.2020 (geändert mit Kreistagsbeschluss vom 
18.10.2021); Streichung des Rederechtes für Nichtmitglieder  

2   Übertragung personalrechtlicher Befugnisse auf den Landrat; Än-
derung/Erweiterung des Kreistagsbeschlusses vom 04.05.2020 (Dele-
gation der Personalbefugnisse für Lehrer der FAKS bis EG13 auf den 
Landrat/Verwaltung)  

3   Umsetzung des § 2b Umsatzsteuergesetz; 

Möglichkeit des Vorsteuerabzugs für die Nutzung kreiseigener Turn-
hallen  

4   Asylsozialarbeit im Landkreis Nürnberger Land  

5   Ergebnis der Jahresrechnung 2021  

Wir weisen Sie vorsorglich darauf hin, dass aufgrund der Corona-Pan-
demie nur eine begrenzte Anzahl an Besucherplätzen vorhanden ist. 

Deshalb ist eine Anmeldung bei der Geschäftsstelle des Kreistages 
(Tel.: 09123 950-6094, Mail: geschaeftsstelle@nuernberger-land.de), 
bis spätestens 11.07.2022 um 10:00 Uhr notwendig. 

Für Besucher/innen gilt keine Maskenpflicht. Das Tragen einer me-
dizinischen Gesichtsmaske (OP-Masken) oder FFP2-Maske wird je-
doch empfohlen. 

Die allgemeinen Hygienemaßnahmen sind zudem zu beachten. 

Herzlichen Dank für Ihr Verständnis.  

F a n d e r l 

Geschäftsstelle des Kreistags 

 

 

 

Nr. 66 Sitzung des Kreistags am Montag, den 18.07.2022 um 
14:00 Uhr in der Karl-Diehl-Halle Röthenbach, Werner-
von-Siemens-Allee 25, 90552 Röthenbach a. d. Pegnitz   

TAGESORDNUNG: 

1   Initiierung der Inklusiven Region Nürnberger Land  

2   Änderung bei der Entsendung von Verbandsräten in die Verbands-
versammlung des Zweckverbands Sparkasse Nürnberg  

3   Änderungen in der Besetzung des Pflichtgremiums Jugendhilfeaus-
schuss, sonstige beratende Mitglieder/Vertreter  

4   Änderung der Geschäftsordnung des Landkreises Nürnberger Land 
vom 04.05.2020 (geändert mit Kreistagsbeschluss vom 18.10.2021);  

 a) Antrag der Ausschussgemeinschaft vom 04.07.2022 auf generelles 
Rederecht für Nichtmitglieder des Kreisausschusses (Ausschusses) 

 b) Streichung des Rederechtes für Nichtmitglieder  

5   Übertragung personalrechtlicher Befugnisse auf den Landrat; Än-
derung/Erweiterung des Kreistagsbeschlusses vom 04.05.2020; (Dele-
gation der Personalbefugnisse für Lehrer der FAKS bis EG13 auf den 
Landrat/Verwaltung)  

6   Örtliche Prüfung der Jahresrechnung 2020  

7   Ehrung des Kreisrates Dr. Bernd Eckstein für 25 Jahre Mitglied-
schaft  

8   Präsentation neuer Webauftritt und Imageclip des Landkreises 
Nürnberger Land  

Wir weisen Sie vorsorglich darauf hin, dass aufgrund der Corona-Pan-
demie nur eine begrenzte Anzahl an Besucherplätzen vorhanden ist. 

Deshalb ist eine Anmeldung bei der Geschäftsstelle des Kreistages 
(Tel.: 09123 950-6094, Mail: geschaeftsstelle@nuernberger-land.de), 
bis spätestens 18.07.2022 um 10:00 Uhr notwendig. 

Für Besucher/innen gilt keine Maskenpflicht. Das Tragen einer me-
dizinischen Gesichtsmaske (OP-Masken) oder FFP2-Maske wird je-
doch empfohlen. 

Die allgemeinen Hygienemaßnahmen sind zudem zu beachten. 

Herzlichen Dank für Ihr Verständnis.  

F a n d e r l 

Geschäftsstelle des Kreistags 

 

Nr. 67  Baugenehmigung für die Errichtung von zwei Mehrfamili-
enhäusern (Haus A und B) mit 20 Wohnungen und Tief-
garage sowie 24 Tiefgaragenstellplätze und 4 oberirdische 
Stellplätze auf dem Grundstück Fl.Nr. 3345, 3348, Held-
mannsberger Weg der Gemarkung Hersbruck 

Mit Bescheid des Landratsamtes Nürnberger Land (Bauordnungsbe-
hörde) vom 23.06.2022 Az.: B-2021-61-4, wurde Firma Brunner 
Wohnbau GmbH eine Baugenehmigung für das obengenannte Vorha-
ben erteilt. 

Den Eigentümern der Grundstücke Fl.Nrn. 3344, 3343, 3343/1, 3349, 
3350, 3351, 3351/1, 3352/1, 3352, 3346 der Gemarkung Hersbruck, die 
dem Vorhaben nicht zugestimmt haben, ist gemäß Art. 66 Abs. 1 Bayer. 
Bauordnung (BayBO) eine Ausfertigung des Baugenehmigungsbe-
scheides vom 23.06.2022 zuzustellen. 

Nachdem mehr als 20 Eigentümer beteiligt sind, erfolgt die Zustellung 
durch öffentliche Bekanntmachung. Die Zustellung gilt mit dem Tag 
der Bekanntmachung als bewirkt (Art. 66 Abs. 2 BayBO). 

Eine Ausfertigung des Baugenehmigungsbescheides kann beim Land-
ratsamt Nürnberger Land von den betreffenden Eigentümern eingese-
hen werden. Aufgrund der aktuellen Situation gibt es seit dem 
17.03.2020 bis auf Weiteres keine allgemeinen Öffnungszeiten mehr. 
Zur Einsichtnahme bitten wir daher um telefonische Terminvereinba-
rung (Sachgebiet 23/Re) unter Tel.-Nr. 09123/950-6259. 

Rechtsbehelfsbelehrung 

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach seiner Be-
kanntmachung Klage erhoben werden bei dem 

Bayerischen Verwaltungsgericht Ansbach in 91522 Ansbach 

Postfachanschrift: Postfach 616, 91511 Ansbach 

Hausanschrift: Promenade 24 – 28, 91522 Ansbach 
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Hinweis zur Rechtsbehelfsbelehrung: 

Die Einlegung des Rechtsbehelfs ist schriftlich, zur Niederschrift oder 
elektronisch in einer für den Schriftformersatz zugelassenen Form mög-
lich. Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per einfacher E-Mail ist nicht 
zugelassen und entfaltet keine rechtlichen Wirkungen! 

Ab 01.01.2022 muss der in § 55d VwGO genannte Personenkreis Kla-
gen grundsätzlich elektronisch einreichen. 

Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwaltungsge-
richten infolge der Klageerhebung eine Verfahrensgebühr fällig. 

 

Nr. 68  Haushaltssatzung des Zweckverbandes “Volkshochschule 
Unteres Pegnitztal“ für das Haushaltsjahr 2022 vom 
23.06.2022  

Aufgrund der Art. 41, 42 und 43 des Gesetzes über die kommunale 
Zusammenarbeit (KommZG) in Verbindung mit Art. 63 ff. der Gemein-
deordnung für den Freistaat Bayern in der derzeit gültigen Fassung und 
§ 18 der Verbandssatzung erlässt die Verbandsversammlung folgende 
Haushaltssatzung: 

§ 1 

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 
wird hiermit festgesetzt; er schließt 

im Verwaltungshaushalt 

in den Einnahmen und Ausgaben mit 1.454.300 EUR 

und im Vermögenshaushalt 

in den Einnahmen und Ausgaben mit 2.250 EUR 

ab. 

§ 2 

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah-
men sind nicht vorgesehen. 

§ 3 

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht 
festgesetzt. 

§ 4 

Der durch Gebühren, Zuschüsse und sonstige Einnahmen nicht ge-
deckte laufende Finanzbedarf zur Finanzierung von Ausgaben des Ver-
waltungshaushalts wird festgesetzt auf 432.900 EUR. 

Er wird gemäß § 18 der Verbandssatzung auf die Verbandsmitglieder 
umgelegt (Betriebskostenumlage). 

Eine Investitionsumlage wird für das Haushaltsjahr 2022 nicht festge-
setzt. 

§ 5 

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Au-
sgaben nach dem Haushaltsplan wird auf 50.000 EUR festgesetzt. 

§ 6 

Weitere Festsetzungen werden nicht getroffen. 

§ 7 

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 01. Januar 2022 in Kraft. 

Lauf a.d.Pegnitz, 23.06.2022 

Zweckverband „Volkshochschule Unteres Pegnitztal“ 

Thomas Lang 

Erster Bürgermeister und Verbandsvorsitzender 

II. 

Die Haushaltssatzung enthält keine genehmigungspflichtigen Bestand-
teile. 

 

Nr. 69  Kraftloserklärung von Sparurkunde  

Nach Abschluss des Aufgebotsverfahrens (Artikel 35-38 AG-
BGB) wird hiermit nach Artikel 39 AGBGB die verlorene, nach-
folgend genannte Sparurkunde für kraftlos erklärt.  

Nr. der Sparurkunde:  

Sparkassenbuch 3.011.869.165  

Alle Ansprüche gegen die Sparkasse aus der verlorenen Sparur-
kunde sind damit erloschen.  

Nürnberg, den 4. Juli 2022  

SPARKASSE NÜRNBERG  

Der Vorstand 

 

L a u f  a. d. Pegnitz, 08.07.2022 
 

LANDRATSAMT NÜRNBERGER LAND 

K r o d e r, Landrat 


